
Wechseln 

Sie das 

Schuhwerk 

(Stallschu-

he nur für 

den Stall)

Ziehen Sie 

Schutz-

kleidung an

Waschen 

Sie die 

Hände

Erneuter 

Kleider-

wechsel

(Schutz-

kleidung 

bleibt im 

Stall)

Wechseln 

Sie zurück 

in das Schuh-

werk mit 

dem Sie zum 

Stall gegan-

gen sind

Waschen 

Sie die 

Hände

Bevor Sie den Stall/ 

das Gehege betreten

Wenn Sie den Stall/ 

das Gehege verlassen

Halten Sie Ihr Geflügel so, dass Wildvögel keinen Zugang haben!

Nutzgeflügel schützen

Stallen Sie Ihr Geflügel auf:

Wenn sich in der Umgebung 

der Vogelzug bemerkbar 

macht. 

Wenn in der Nähe tote oder 

kranke Wildvögel gefunden 

wurden.

Säubern/

desinfizi-

ren Sie Ihr 

Schuhwerk 

bevor Sie 

den Stall 

betreten
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Landratsamt Saalfeld- Rudolstadt
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Tel.: 03671 823 732
Fax: 03671 823 734
E- Mail: veterinaeramt@kreis-slf.de
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wenn es Ihr Veterinäramt
angeordnet hat!


